
Nach der Premiere des Films «Ein wunderbarer 
Sommer»; v.l.n.r.: Heinrich Gretler, I. D. Fürstin 
Gina, Martin Rothfuchs, Maximilian Schell, 
Barbara Rütting 

Welturaufführung in Vaduz 
Der Film «Ein wunderbarer Sommer» vor dem Publikum 
. . . Tatsächlich hat der Film ein Stück Liechtenstein 
und ein Bergbauernleben in Liechtenstein geschildert, 
wie es ist und wie es sich bei uns abspielt. Die prachtvollen 
Landschaftsaufnahmen haben der Handlung eine Kulisse 
gegeben, wie sie schöner nicht gedacht werden kann. 
Verschiedene Mitspieler sind Gestalten aus unserem Volk 
und haben unsere Eigenart unverfälscht und echt 
wiedergegeben, ohne zuerst noch «umlernen» zu müssen. 
Auch dort, wo religiöse Motive zur Darstellung kamen, 
hat die Regie Takt und Zurückhal tung bewiesen. Dazu 
kommt natürlich die Leistung Heinrich Gretlers, der 
als Dorfpfarrer wahre Gläubigkeit und unerschütterliches 
Vertrauen lebte, nicht spielte . . . 
Liechtensteiner Vaterland, 22. Oktober 1958 

Balzers. Zur Eröffnung des Schlosskinos. (Korr.) 
Schon 1952 wurde versucht, die Bewilligung für ein 
Kino in Balzers zu erlangen. Das Ansuchen wurde damals 
abgewiesen. Im Laufe des Jahres 1957 wurden sogar drei 
Gesuche für den Betrieb eines Kinos gestellt, zwei für 
Balzers, eines für Trübbach. Nach längeren Diskussionen 
und Verhandlungen mit der fürstlichen Regierung und 
dem Schweiz. Lichtspieltheaterverband wurde eine 
Bewilligung für ein Kino in Balzers und zwar an Herrn 
E . Schreiber, Kino, Vaduz, erteilt. . . 
Samstag, den 28. Juni, um 20.15 Uhr, wird in dem neuen, 
schmucken Bau unter dem Schlossfelsen die erste Fi lm
vorführung stattfinden . . . 
Liechtensteiner Vaterland, 28. Juni 1958 

Das Wappen der Gemeinde Gamprin 
Seit Jahren besteht in unserer Gemeinde das Bestreben 
nach einem eigenen Gemeindewappen . . . 
Seine Durchlaucht Fürst Franz Josef IL unterzeichnete 
am 30. A p r i l 1958 den Wappenbrief und verlieh somit 
der Gemeinde Gamprin das Recht, dieses Wappen zu 
führen . . . 
Liechtensteiner Vaterland, 14. Juni 1958 

Das neue Gemeindewappen von Mauren 
. . . In den letzten Tagen konnte Seine Durchlaucht 
Fürst Franz Josef II. der Gemeinde ein Wappen und ein 
Banner verleihen . . . 
Die Wappenurkunde präsentiert sich als kleines, gelungenes 
Kunstwerk. Der Ernst und die Einmaligkeit der Urkunden
verleihung durch den Landesfürsten kommt so für immer 
zum Ausdruck . . . 
Liechtensteiner Volksblatt, 21. Juni 1958 
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betreffenb bie Cfelbpoltjeiorbnung 

2fuf ißrunb bes <Sefefces vom 19. September 1958, £<SBl. 
1958 Ztr. 14, pererbnet bie füvftlicbe Regierung: 

JIrt. 1. 

Die ißemeinben jinb befugt, allgemein 511 verbieten, 5eber« 
Dtcfj u H i b r e t i b einer beftimmten Seit bes 3abres frei laufen 
jn [äffen. U V r iieb an bas buref; ben aieineiiiberat erlajjene 
berbot niefy fjält, maef;t Heb ftrafbar. f r fann r>cn 6er <ße» 
meinbe bis 311 50 Kappen für jedes anfjer bem Sgenbefits 
angetroffene Stiief .'leberrtieb, gebüßt werben unbefefyibet ber 
<ßeltenbmaer|ung Oos 2?ecbtes auf Schabenerfati burdj <ße= 
jebäbigte. 3m iWeberrjoiuugsfalle fann bie <ßemeinbe»ertre= 
tung überdies ein Periralümgsbot (CU(J5 Jlrt. 48) ober ein 
IVrnialtungsftrafbot ( £ M M r l 140 147) erlaijen. 

Jtrt, 2. 

Dieje Derorbmmg tritt fofort in Kraft. Die (Semeinben 
baben ailjäbrlid] im 21iarj bie für bas laufenbe 3 a l ) f vov 
gejebene Regelung ber 2?egierung befanntjugeben 

P a b u j , am 25. September 195!!. 

3ütftlid)e Regierung: 
Qe}. 2lleranber S r i * , 
fürftiieber Hegierungsetief. 
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